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eigenen Heim und Betreuung von Betag-
ten oder über wirtschaftliche und finan-
zielle Belange. Auch Ausstellungen konn-
ten besichtigt werden, zum Beispiel die
vom Schweizerischen Verband für Frauen-
rechte aufgebaute Schau «Die Frau in der
Philatelie», die fast ausschliesslich aus-
ländische und nur ganz wenige Schweizer
Marken enthielt.
Wir veröffentlichen in dieser «Staatsbür-
gerin» Berichte über einzelne Vorträge
und Veranstaltungen, ein paar Streiflichter
nur, die wir in späteren Ausgaben — das
Jahr der Frau hat erst angefangen — noch
ergänzen werden.

Handle und hoffe!
An der feierlichen Eröffnung des Kongres-
ses hat Bundesrat Dr. Hans Hürlimann,
Präsident des Patronatskomitees, das Jahr
der Frau als ein Jahr der Besinnung, der
Bewährung und der Bereitschaft bezeich-
net. Er versicherte, dass der Bundesrat
allen Bestrebungen zur Festigung der
Partnerschaft von Mann und Frau seine
volle Unterstützung gewähren werde und
fügte bei: «Mit dem Jahr der Frau muss
ferner die Bereitschaft der Männer ver-
bunden sein, den Frauen auch in Zukunft
jenen Platz im Staat, in der Wirtschaft, im
Bildungs- und Fürsorgebereich, kurz in der
Gesellschaft zu lassen, den wir ihnen im

Zeitpunkt fehlender Arbeitskräfte bereit-
willig eingeräumt haben.»
Den Frauen gab der bundesrätliche Red-
ner die auf einem Rathaus abgelesenen
Worte «Fac et speral», «Handle und hoffe!»
mit.
Der Weg zur echten Partnerschaft ist ver-
mutlich noch lang und steinig. Aber das
anvisierte Ziel ist ein hohes. Sich für die
Verwirklichung einzusetzen, nicht nur dar-
auf zu hoffen, ist der Mühe wert.

Margrit Baumann

Sich selber sein —
Widerspruch zur Partnerschaft

In seinem in den Themenkreis «Partner-
schaft» einführenden Referat setzte sich
Dr. Josef Duss-von Werdt, Leiter des In-
stituts für Ehe- und Familienwissenschaft
in Zürich und Lehrbeauftragter u. a. an der
Universität Zürich, kritisch mit den
«Schlagworten» Selbstverwirklichung,
Emanzipation, Partnerschaft und Gleich-
berechtigung auseinander. Er nahm — wie
er sich ausdrückte — die Wörter beim
Wort.
Selbstverwirklichung betrachtet der Refe-
rent als utopisches Ziel. Man will selbst-
verantwortlich und innerhalb der eigenen
Begabungen und Neigungen sein Leben
gestalten, ohne von verfremdenden Ein-
flüssen abhängig zu sein. Das ist nicht
nur ein lebenslanger Prozess, dem Ziel
steht auch viel entgegen. Ungefragt wer-
den wir in eine nicht von uns gewählte
Familie, Gesellschaft und Kultur hinein
geboren und damit wird vieles unabänder-
lieh über uns verfügt. Sich selbst sein
kann man auch nicht im Alleingang, wir
sind auf andere angewiesen, sie müssen
uns so nehmen wie wir sind. Von linken
und rechten Ideologien werden wir in
Frage gestellt, von der Werbung manipu-
liert.
Das Ankämpfen gegen fremde Einflüsse
bedeutet Emanzipation, die heute im Sinne
von Befreiung aus Abhängigkeit, Unter-
Ordnung und Vorherrschaft verstanden
wird. Gegen die Vormachtstellung des
Mannes richtet sich denn auch die bishe-
rige Frauenemanzipation. Obwohl die
Hintansetzung eines Geschlechts gegen
die Menschenrechte verstösst, möchte der
Referent hinter die Gleichberechtigung
der Geschlechter ein Fragezeichen set-
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zen, Ist wirklich die Lage des Mannes so
beneidenswert und erstrebenswert und
kann der Mann sich unbehindert selbst
verwirklichen? Wer kritiklos in die Welt
der Männer eintreten will, macht den
Mann und seine Stellung zum Mass, als
das er doch gerade durch die Emanzipa-
tion bekämpft wird. Emanzipation gerät da-
durch in Widerspruch zu sich selbst. Misst
sich die Frau am Mann, orientiert sie sich
an etwas Fremdem und ihre Selbstverwirk-
lichung wird zur Selbstverfremdung. Statt
von Gleichberechtigung würde man bes-
ser von Eigenberechtigung sprechen, und
Emanzipation wäre dann das Recht der
Frau — und des Mannes — auf Selbstver-
wirklichung nach Massgabe der eigenen
Möglichkeiten, Begabungen, Neigungen
und Situationen.

Eigenberechtigten Menschen kann Part-
nerschaft gelingen. In einer echten Part-
nerschaft akzeptiert jeder das Anderssein
des Partners und keiner kommt hoch auf
Kosten des andern. In einer Partnerschaft-
liehen Ehe muss man sowohl Ja wie Nein
sagen können und es gibt darin keine
starre Rollen- und Aufgabenteilung. Ein
Vorrang ist nicht vom Geschlecht abzulei-
ten, sondern er ergibt sich aus dem jewei-
ligen «Vorsprung» an Qualitäten, Begabun-
gen und Möglichkeiten des Einzelnen.
Partnerschaft auf allen Ebenen lebt davon,
dass jeder in sie einbringen kann, was
er ist und hat und vom andern darin an-
genommen wird. Sich selber sein und
Partnerschaft bedingen sich gegenseitig.
Die Postulate der bisherigen Emanzipa-
tionsdiskussion bekommen damit neue
Möglichkeiten. Solange in einer Demokra-
tie nicht alle die Möglichkeit haben sich
selbst zu entfalten, ist etwas faul im Staat.
Um das hohe Ziel zu erreichen, müssen
sich auch die Männer ohne Angst an der

Realisierung beteiligen. Strukturen und
Einstellungen müssen verändert werden,
Wettbewerbs- und Konkurrenzprinzip, bei
dem sich jeder nur auf Kosten eines an-
dem durchsetzt, muss neidloser Solidarität
weichen. Solidarität im Zusammenhang mit
Selbstverwirklichung ist immer auch Be-
schränkung.
Weil Partnerschaft kein fester Zustand
und Selbstverwirklichung ein lebenslanger
Prozess ist, fällt der Erziehung eine be-
deutende Rolle zu. Nur wenn der Mut zu
sich selbst und soziales Lernen in zwi-
schenmenschlicher Erfahrung Hand in
Hand gefördert werden, ist Selbstverwirk-
lichung in und durch Partnerschaft mög-
lieh.

Die Thesen unter die Lupe genommen
Nach diesem Referat setzten sich mehrere
Frauen aus ganz unterschiedlichen Le-
benskreisen, ledige und verheiratete, Müt-
ter und kinderlose, Berufstätige und Nur-
Hausfrauen, zu einem unter der Leitung
von Dr. iur. Hulda Autenrieth-Gander ste-
henden Podiumsgespräch zusammen, um
aus ihrer Sicht die von Dr. Josef Duss
aufgestellten Thesen zu beurteilen. Wie
weit sind sie bereits verwirklicht, wie kann
der lebenslange Prozess gefördert wer-
den?
Es zeigte sich, dass für jede Frau ent-
sprechend ihrer Lebenssituation der Weg
anders verläuft, dass Selbstentfaltung in
grossem Masse von der Bildung abhängig
ist und vorläufig fast ausschliesslich auf
die höheren sozialen Schichten beschränkt
bleibt. Daraus ergab sich die Forderung
nach Ausbau der Weiterbildungsmöglich-
keiten und Verzicht auf Altersgrenzen an
Berufsschulen. Damit Selbstentfaltung
vollzogen und Partnerschaft gelebt werden
kann, ist — neben gesellschaftlichen
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Strukturveränderungen und gesetzgeberi-
scher Arbeit — der volle Einsatz des In-
dividuums notwendig. Und jene Frauen,
denen es bereits gelungen ist, aus der
traditionellen Rolle auszubrechen und ein
eigenständiges Leben zu führen, sollten
sich nicht beirren lassen, sondern auch

i Partnerschaft zu leben versuchen. Ihr Mut
und ihr Beispiel wird die Zaghafteren an-
spornen.

Partnerschaftliche Verant-
wortung für die Gesellschaft
von morgen
Im Rahmen des offiziellen Programmes
befasste sich Dr. iur. Elisabeth Blunschy,
Nationalrätin (Schwyz), mit dem Thema
«Partnerschaftliche Verantwortung für die
Gesellschaft von morgen». Sie ging davon
aus, dass jeder Mensch Verantwortung
braucht, um sich selbst entfalten zu kön-
nen. Beschneidung der Verantwortung be-
deutet Einschränkung der persönlichen
Freiheit. Und weil Freiheit ein Grundrecht
eines jeden Menschen ist, gehört es zu
den Grundrechten des Menschen, im Rah-
men seiner Fähigkeiten Verantwortung
tragen zu dürfen.

Wie steht es bei uns mit der Partnerschaft
von Mann und Frau?

Die Unesco-Studie hat ergeben, dass die
Schweizerin in verschiedenen Belangen
benachteiligt ist. Ansätze zu einer echten
Partnerschaft in der Ehe sind vorhanden
— rund 40 Prozent der Befragten haben
erklärt, dass in ihrer Ehe die Macht gleich-
mässig verteilt sei — doch im ausserfami-
liären Bereich, im Beruf etwa, ist der An-
teil der Mitverantwortung tragenden
Frauen leider noch klein.

Für die Mehrheit der Frauen gilt somit,
dass ihr Verantwortungsbereich stark ein-
geschränkt ist. Der Frau wurde eine an-
dere Rolle zugeteilt als dem Mann, und
dabei sind verschiedene Fehler unterlau-
fen. Der Ehefrau und Mutter wurde zwar
die Verantwortung für den Haushalt und
die Kindererziehung übertragen, in allen
übrigen Belangen jedoch, bei der Verwal-
tung des eingebrachten Gutes, bei der
Bestimmung des Wohnsitzes usw. wurde
ihr die Verantwortung zu Unrecht entzo-
gen. Es ist auch falsch, wenn die Verant-
wortung für das Kind allein bei der Mut-
ter liegt. Das Kind hat auch einen Vater
und es ist dem Manne zuzumuten, dass
er persönlich an der Betreuung der Kin-
der teilnimmt.
Die traditionelle Rollenzuteilung, welche
der Frau das Haus und dem Mann die
Sorge um den Unterhalt zuweist, geht von
der falschen Voraussetzung aus, die mei-
sten Frauen seien durch ihre Mutterauf-
gäbe voll beansprucht. Es ist indessen
statistisch nachgewiesen, dass in unserem
Land nur rund 21 Prozent aller Frauen
Kinder unter 16 Jahren zu betreuen ha-
ben. Mehr als drei Viertel aller Frauen —
und diese Gruppe ist zahlenmässig im
Ansteigen — haben entweder keine oder
bereits erwachsene Kinder. Die angebliche
Normalrolle trifft auf alle diese Frauen
nicht zu, dennoch sind sie denselben Ein-
schränkungen unterworfen, sowohl in der
Familie wie am ausserhäuslichen Bereich.

Wie können wir die Partnerschaft fördern?
Wenn wir die Partnerschaft von Mann und
Frau in allen Bereichen verwirklichen wol-
len, müssen wir die bisherige Rollenzu-
teilung neu überdenken und bei der Ver-
teilung der Verantwortung in der Familie
und im ausserhäuslichen Bereich anset-
zen. Die Rolle der Hausfrau und Mutter
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